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Einleitung

Es gibt einen Verrat, der keiner ist: Es gibt den Hinweis auf Missstände, Regelverletzungen,
auf skandalöses, gemeinwohlschädliches Verhalten, der sozialem Engagement entspringt
und derMut kostet – denMut, sich gegen die zu stellen, die Unrecht tun und dies vertuschen;
denMut, es als Davidmit Goliath aufzunehmen; denMut, dieGefahr nicht zu scheuen, beim
Aufdecken von Missständen als Lügner und Nestbeschmutzer gebrandmarkt zu werden.
DiesenMut gilt es zu fördern und zu schützen. Es geht um Zivilcourage, es geht darum, dass
Zivilcourage nicht zu einem existentiellen Risiko wird.1

Der amerikanische Whistleblower Edward Snowden hat im Jahr 2013 mit Ent-
hüllungen über die verdachtsunabhängige Massenüberwachung durch den US-Ge-
heimdienst NSA2 mediale Aufmerksamkeit erregt und damit die Debatte über
Whistleblower3 und derenWert für die Erhaltung einer demokratischen Gesellschaft
neu angestoßen.4 Viele illegale Tätigkeiten in privaten oder öffentlichen Organisa-
tionen werden von internen Hinweisgebern enthüllt, da diese die Gefahren und
Bedrohungen meist als Erste wahrnehmen.5 Die bekanntesten Fälle von Whistle-
blowing der letzten Jahre waren wohl die Enthüllungen des Cum-Ex-Skandals6, des
„Gammelfleisch‘‘-Skandals7, des BSE-Skandals, LuxLeaks8, die profitsteigernde

1 Geleitwort von Heribert Prantl, in: Deiseroth/Graßl (Hrsg.),Whistleblower-Preis 2017,
11.

2 Zur Aufarbeitung der Snowden-Affäre vgl. Greenwald, No place to hide.
3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird folgend das generische Maskulinum ver-

wendet. Die weibliche und diverse Form ist stets mitgemeint.
4 Thönnes, Vor Corona schützen heißt Whistleblower schützen, LTO vom 23.7. 2020, ab-

rufbar unter https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/corona-toennies-Whistleblower-schutz-
eu-richtlinie-umsetzung-anwendungsbereich-infektionsschutz/ (Stand: 1. 7.2022); Gerdemann,
Der Wirtschaftsführer 2020, 12 (12); Gerdemann, SR, 2 (2).

5 Presseraum der Europäischen Kommission, Häufig gestellte Fragen: Schutz von Hin-
weisgebern, abrufbar unter https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_1
8_3442 (Stand: 1.7. 2022); auch dasBKAbetonte in seinemLagebericht 2019 den hohenAnteil
ermittlungsauslösender polizeiexterner Quellen wie bspw. Hinweisgeber vgl. Bundeskrimi-
nalamt, Korruption Bundeslagebild 2019, 26.

6 Vgl. dazu Blickle/Faigle/Polke-Majewski/Rausch/Rohrbeck, Cum-Ex-Skandal, Zeit On-
line v. 8. 06.2017, abrufbar unter https://www.zeit.de/wirtschaft/2017-05/cumex-skandal-steu
ern-verlorene-gelder-deutschland (Stand: 1. 7. 2022).

7 Gammelfleischskandal – Eine kurze Chronik, Augsburger Allgemeine v. 14.9. 2006,
abrufbar unter https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Gammelfleischskandale-Eine-kur
ze-Chronik-id2722391.html (Stand: 1.7. 2022).

8 Zwei ehemalige Beschäftigte des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) gaben nach ihremAusscheiden aus demUnternehmen imNovember des Jahres
2014 geheime Steuerdokumente an einen Journalisten weiter, welche die Steuervermei-
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Verdünnung von Krebsmedikamenten in einer Bottroper Apotheke9, der aufgedeckte
Facebook-Datenskandal um Cambridge Analytika10 oder der Wirecard-Skandal11.12

Diese namhaften Beispiele machen deutlich, dass Organisationsinsider Gesetzes-
verstöße in Unternehmen aufdecken können und somit einen wertvollen Beitrag zur
Herstellung von Transparenz innerhalb dieser Strukturen leisten.13 Whistleblowing
geht allerdings meist mit drastischen Folgen für die Hinweisgeber einher:14

„Whistleblower-Karrieren“ enden meist mit Kündigungen, mit sog. „Blacklisting“
innerhalb einer ganzen Branche oder Mobbing seitens des Kollegenkreises. Schät-
zungen zufolge verloren circa 75 Prozent der Arbeitnehmer, die mit einem Hinweis
auf einen Missstand aufmerksam machten, ihren Arbeitsplatz.15 Studien aus den
USA gehen sogar von 80–90 Prozent aus.16 Die unschönen Konsequenzen eines
Hinweises zeigten sich beispielhaft während der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020:
Eine Mitarbeiterin eines großen Schlachtbetriebs machte, mit einem heimlich auf-
genommenen Video, die grobe Missachtung von Schutzmaßnahmen und Verstöße
gegen die Infektionsschutzverordnung öffentlich. Die hinweisgebende Angestellte,
die im Interesse der Gesellschaft auf die Missstände hinter den Türen des großen
Betriebs aufmerksam machte, wurde sofort fristlos gekündigt.17 Neben berufsbe-

dungstaktiken internationaler Großkonzerne beweisen, vgl. Lux-Leaks, Süddeutsche v. 11.1.
2018, abrufbar unter https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/lux-leaks-gericht-kassiert-urteil-
gegen-lux-leaks-Whistleblower-deltour-1.3820928 (Stand: 1. 7. 2022).

9 Feldwisch-Drentrup, Korruptionsverdacht, Zeit Online v. 1.4. 2019, abrufbar unter https:
//www.zeit.de/wissen/2019-04/korruptionsverdacht-apotheker-aerzte-krebsmittel-arznei-ermitt
lungen-staatsanwaltschaft (Stand: 1. 7. 2022).

10 Christoph Wylie enthüllte, dass sein ehemaliger Arbeitgeber Cambridge Analytica auf
die Daten von Millionen Facebook-Nutzern illegal Zugriff genommen hat und Facebook trotz
Kenntnis des Datenmissbrauchs nicht eingeschritten ist, vgl. Brühl/Hauck/Hurtz, Datenmiss-
brauch, SZ v. 5. 4.2018; abrufbar unter https://www.sueddeutsche.de/digital/datenmissbrauch-
was-ist-eigentlich-gerade-bei-facebook-los-1.3932349 (Stand: 1.7. 2022).

11 Kampf, Der Aufdecker kommt aus der Deckung, Tagesschau v. 19.05.2021, abrufbar
unter https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/wirecard-Whistleblower-101.html
(Stand: 1. 7.2022).

12 Siemes, Die Whistleblowing-Richtlinie der EU, 39.
13 Vgl. zu weiteren Fällen von Whistleblowing mit bedeutender Tragweite auch Wied-

mann/Seyfert, CCZ 2019, 12 (12 f.); besonders gravierend sind auch die Folgen der Fälle, bei
denen es nicht zum Whistleblowing kam, bspw. hätten der Contagan-Skandal und das ICE-
Unglück in Eschede, da dort Warnzeichen für Insider deutlich sichtbar waren, vermieden
werden können, vgl. Strack, Whistleblowing in Deutschland, abrufbar unter https://Whistle
blower-net.de/pdf/WB_in_Deutschland.pdf (Stand: 1. 7. 2022).

14 Presseraum der Europäischen Kommission, Häufig gestellte Fragen: Schutz von Hin-
weisgebern, abrufbar unter https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_1
8_3442 (Stand: 1. 7. 2022).

15 Schönefeldt, Personalführung 2005, 36; Falter, Der Wirtschaftsführer 2020, 3 (3).
16 Rapp, Brigham Young University Law Review 2012, 73 (113) m.w.N.
17 Thönnes, Vor Corona schützen heißt Whistleblower schützen, LTO v. 23.07.2020, ab-

rufbar unter https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/corona-toennies-Whistleblower-schutz-
eu-richtlinie-umsetzung-anwendungsbereich-infektionsschutz/ (Stand: 1.7. 2022); Steinke,
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zogenen Repressalien aufgrund einer Meldung können Mitarbeiter auch die Ver-
wirklichung strafrechtlicher Tatbestände oft nicht ausschließen, beispielsweise
wegen Geheimnisverrats oder Betriebsspionage.18 Somit stehen neben der berufli-
chen Existenzgrundlage auch juristische Sanktionen und damit der gute Ruf inner-
halb der Gesellschaft auf dem Spiel.

Mitarbeiter, die innerhalb von Unternehmensstrukturen Straftaten bemerken,
befinden sich also in einem Dilemma19 und vor der meist grundlegenden Ent-
scheidung20 entweder die Missstände aufzudecken und damit die eigene Karriere
bzw. Existenzgrundlage zu riskieren oder, entgegen ihrem Rechts- oder Moral-
empfinden zu schweigen21 und imZuge dessen ggf. sogar zumMittäter oder Gehilfen
der Tat zuwerden. Insbesondere in Fällen, in denen sich der Hinweisgeber durch eine
eigene Beteiligung an der Tat schon in einer Art „Unrechtsspirale“ befindet oder er
die Substanz des Hinweises nicht voll einschätzen kann, ist eine Offenlegung mit
diversen arbeits- und strafrechtlichen Risiken behaftet. Weiterhin befinden sich die
potenziellen Hinweisgeber, in einem Machtungleichgewicht, da diese oftmals in
einem beruflichen Abhängigkeitsverhältnis zu den Personen stehen, welche durch
den Hinweis geschädigt werden würden.22

Das öffentliche Ansehen eines Whistleblowers schwankt in der Gesellschaft seit
jeher zwischen dem eines negativ behafteten Denunzianten23 und dem eines be-
wunderten mutigen Helden.24 Auf August Heinrich Hoffmann von Fallersleben geht
das, viel imZusammenhangmitWhistleblowing angeführte Zitat zurück „Der größte

Fluch der guten Tat, SZ v. 28.7. 2021, abrufbar unter https://www.sueddeutsche.de/meinung/
Whistleblower-strafrecht-eu-recht-1.5366150 (Stand: 1.7. 2022).

18 Vgl. auch Goers, Der Ombudsmann als Instrument unternehmensinterner Kriminal-
prävention, 70.

19 Schemmel/Ruhmannseder/Witzigmann, Hinweisgebersysteme, 88; Schneider, CCZ
2018, 231 (231 ff.).

20 Bock, Criminal Compliance, 735; Schemmel/Ruhmannseder/Witzigmann, Hinweisge-
bersysteme, 88; Schneider/Nowak, in:Hönn/Oetker/Raab (Hrsg.), FSKreutz, 855;Baranowski/
Glaßl, CB 2018, 271 (272); Nuster, in: Ruhmannseder/Behr/Krakow (Hrsg.), Hinweisgeber-
systeme, 141.

21 Zu den Handlungsoptionen des Hinweisgebers Schneider, CCZ 2018, 231 (231 ff.).
22 Erwägungsgrund 26 der WBRL, abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN (Stand: 1. 7.2022).
23 In Deutschland ist die Abneigung gegenüber Verrätern und Denunzianten auf die

jüngstenGeschehnissewie das Regime desNationalsozialismus imDritten Reich und das Stasi-
System der DDR zurückzuführen, vgl. Strack, Whistleblowing in Deutschland, abrufbar unter
https://Whistleblower-net.de/pdf/WB_in_Deutschland.pdf (Stand: 1.7. 2022); Falter, Der
Wirtschaftsführer 2020, 3 (3); Ruhmannseder/Behr/Krakow, in: Ruhmannseder/Behr/Krakow
(Hrsg.), Hinweisgebersysteme, 1.

24 Leisinger, Whistleblowing und Corporate Reputation Management, 252; Jordan, in:
Makowicz/Wolffgang (Hrsg.), Rechtsmanagement im Unternehmen, Kap. 2–40, 1; zur Ent-
wicklung von Whistleblowing-Systemen in Deutschland Steigert, Datenschutz bei unterneh-
mensinternen Whistleblowing-Systemen, 20 ff.
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